
Landkreis Schwäbisch Hall

Unterkunftskosten, Heizkosten, Warmwasser

MOG (Richtwerte- Ausweichung auf Wohngeldtabelle)

 5,30 € für 1 - 2 Personenhaushalte in Schwäbisch Hall, Rosengarten, Michelfeld, Michelbach/
Bilz, Untermünkheim, Vellberg, Mainhardt, Crailsheim, Satteldorf, Gaildorf

 5,10 € für 1 - 2 Personenhaushalte in allen anderen als den zuvor genannten Orten (ländl. strukt.
Gebiete);

 4,60 € für alle 3 und mehr Personenhaushalte im gesamten Landkreis.

Sofern diese Richtwerte überschritten werden, ist anhand der Wohngeldtabelle zu § 12 WoGG im
Einzelfall zu prüfen und entscheiden.

Für die Betriebs- und Heizkosten gelten im Rahmen einer einfachen Prüfung folgende Beträge als
angemessen:

Tatsächliche
Wohnfläche m²

Kalte
Betriebskosten

Heizkosten

ohne Kosten für
Warmwasser-

bereitung

Heizkosten

mit Kosten für
Warmwasser-

bereitung
€ € €

bis 45 81 38 49

46 – 60 107 50 65

61 – 75 134 63 82

76 – 90 161 76 98

91 – 105 188 88 115

106 – 120 215 101 131

121 – 135 242 113 147

136 – 150 269 126 164

Werden diese Beträge im Einzelfall überschritten, ist anhand der Kriterien des Einzelfalles (Zustand
des Gebäudes, besonderer Heizbedarf wegen Erkrankung etc.) zu prüfen, was angemessen ist.

Sofern die Warmwasseraufbereitung als Mehrbedarf abzugelten ist, darf ich auf die Fachlichen
Hinweise der BA zu § 21, Ziff. 21.44 hinweisen.

Wohnraumsicherung – Auszug unter-25-Jähriger

sh. SGB II-R zu § 22 (Richtlinien zum SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende – SGB II-R als
interne Anweisungen für alle Träger in BW.


